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Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 05902

Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung 
vom 01.06.2016 (VB)   
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin:

Zuständig für die Entscheidung ist die Vollversammlung des Stadtrates gem.  § 4 Nr. 9 b 
Geschäftsordnung des Stadtrates (nach Vorberatung im Ausschuss für Stadtplanung und 
Bauordnung).

Mit dem 30.06.2016 enden gemäß § 2 Abs. 2 und Abs. 5 der Heimatpflegersatzung in 
Verbindung mit dem Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 27.06.2012, 
Vorlagen-Nr. 08-14 / V 09314 die Amtszeiten des Heimatpflegers der Landeshauptstadt 
München, Herrn Dipl.-Ing. Gert F. Goergens und seines Stellvertreters, Herrn 

     Dipl.-Ing. Heinrich Maluche. Das verdienstvolle, für die Baugestaltung und das Stadtbild 
erfolgreiche Wirken sei mit einer Zahl aus der ablaufenden vierten Amtszeit dokumentiert:
In dann etwa 348 Dienstbesprechungen hat der Heimatpfleger zu rund 8.200 Tagesord-
nungspunkten aus dem Münchner Bau- und Planungsgeschehen aus seiner fachlichen 
Sicht Stellung genommen und so zur Entscheidungsfindung beigetragen.

Herr Dipl.-Ing. Gert F. Goergens, der in diesem gemeindlichen Ehrenamt seit Juli 2000 
     tätig ist, hat erklärt, nach vier Amtsperioden und 16 Jahren für eine erneute Berufung 

zum Heimatpfleger befristet, längstens bis 31.12.2016 zur Verfügung zu stehen. 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung schlägt vor, Herrn Dipl.-Ing. Gert F. Goer-
gens als Heimatpfleger der Landeshauptstadt München, wunschgemäß befristet, längs-
tens bis 31.12.2016 und Herrn Dipl.-Ing. Heinrich Maluche als Stellvertreter des Heimat-
pflegers zu berufen. 

Eine Beschlussvorlage über die Berufung einer Nachfolgerin bzw. eines Nachfolgers so-
wie eines Stellvertreters bzw. einer Stellvertreterin von Herrn Goergens wird rechtzeitig in 
den Stadtrat eingebracht.
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     Zu diesen Vorschlägen hat das Referat für Stadtplanung und Bauordnung entsprechend 
Abschn. I.1 der Gemeinsamen Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus und des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 
17.02.1981 betr. „Heimatpflege in den Landkreisen, kreisfreien Städten und Großen 
Kreisstädten“ die Regierung von Oberbayern, den Bezirksheimatpfleger, das Bayer. Lan-
desamt für Denkmalpflege und den Bayerischen Landesverein für Heimatpflege gehört. 
Einwände gegen die vorgesehenen Berufung wurden nicht erhoben.

Beteiligung des Bezirksausschusses:

Die Bezirksausschuss-Satzung sieht in vorliegenden Angelegenheiten keine Beteiligung 
     der Bezirksausschüsse vor.
     Die Bezirksausschüsse 1 – 25 haben jedoch Abdrucke der Sitzungsvorlage erhalten.

     Dem Korreferenten, Herrn Stadtrat Amlong, und dem zuständigen Verwaltungsbeirat, 
     Herrn Stadtrat Zöller, ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.

II. Antrag der Referentin
    Ich beantrage Folgendes:

1. Herr Dipl.-Ing. Gert F. Goergens wird auf eigenen Wunsch, befristet, längstens bis Ab-
lauf des 31.12.2016, in das kommunale Ehrenamt des Heimatpflegers der Landes-
hauptstadt München berufen. Herr Dipl.-Ing. Heinrich Maluche wird bis 31.12.2016 in 
das kommunale Ehrenamt des Stellvertreters des Heimatpflegers der Landeshaupt-
stadt München berufen. Eine Beschlussvorlage zur Berufung der Nachfolge, ein-
schließlich Vertretung, wird rechtzeitig in den Stadtrat eingebracht.

2. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss
nach Antrag.

Über den Beratungsgegenstand wird durch die Vollversammlung des Stadtrates endgül-
tig beschlossen.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende Die Referentin

Ober-/Bürgermeister Prof. Dr.(I) Merk
Stadtbaurätin
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IV. Abdruck von I. mit III.
über den Stenographischen Sitzungsdienst
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

V. WV Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3
zur weiteren Veranlassung.

zu V. :             Die Übereinstimmung vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten             
Zweitschrift wird bestätigt.

1.  An das Direktorium HA II/V 1
2. An das Direktorium HA II/V 2
3. An die Bezirksausschüsse 1 - 25
4.  An das Baureferat G, H, I, T, V, MSE
5. An das Kommunalreferat
6. An das Kreisverwaltungsreferat
7. An das Kulturreferat 

  8. An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
9. An das Referat für Gesundheit um Umwelt
10. An das Referat für Bildung und Sport
11. An das Sozialreferat 
12. An das Stadtmuseum
13. An das Stadtarchiv
14. An die Stadtwerke München GmbH
15. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA I

 16. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA II
 17. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA III
 18. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
       HA IV/01, IV/1, IV/2, V/3, IV/4, IV/5
19. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3 

                                           mit der Bitte um Kenntnisnahme.
 

20. Mit Vorgang zurück zum Referat für Stadtplanung und Bauordnung
       HA IV/61 V 
       zum Vollzug des Beschlusses.

Am ........................
Planungsreferat SG 3
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